BESTIMMUNGEN „CUP“ – CODICE UNICO DI PROGETTO – PRIVATE SUBJEKTE



Um die Überwachungssysteme für öffentliche Investitionen zu stärken und die Transparenz der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten, sieht das Gesetz Nr. 120/2020 vor, dass jedes öffentliche Finanzierungs- oder Investitionsprojekt (auch durch öffentliche Beiträge unterstützte private Projekte) durch einen oder auch mehrere „Codice Unico di Progetto“ CUP gekennzeichnet wird (z.B. CUP für ein Bauprojekt, CUP fürn Ankauf von Software/Hardware u.s.w.),welcher von der öffentlichen Verwaltung generiert und dem Beitragsempfänger im Rahmen der Mitteilung über den jeweiligen genehmigten Beitrag mitgeteilt wird.

In Hinblick auf die Rechnungslegung ist es erforderlich, ab Erhalt der Mitteilung über den CUP, für jede abgerechnete Ausgabe in den jeweiligen buchhalterischen Unterlagen und in den Zahlungsnachweisen (z.B. elektronische Rechnungen, Überweisungen und Bankbelegen), den entsprechenden jeweiligen CUP anzuführen, da ansonsten die Rechnungen bzw. Zahlungen NICHT für die Rechnungslegung des Beitrages von Seiten des schreibenden Amtes berücksichtigt werden können. 

Es können AUSSCHLIESSLICH NUR NOCH jene Rechnungen bzw. Zahlungsnachweise für die Rechnungslegung des Beitrages berücksichtigt werden, welche mit dem von der öffentlichen Verwaltung generierten und dem Beitragsempfänger zusammen mit der Mitteilung zum gewährten Beitrag übermittelten entsprechenden „Codice Unico di Progetto“ CUP versehen sind (d.h. nur noch jene Rechnungen und Zahlungsnachweise, die nach der Mitteilung des  CUP „Codice Uncio di Progetto“ an den Beitrfagsempfänger ausgestellt bzw. getätigt wurden und mit dem entsprechenden CUP versehen sind).


